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Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Postfach 90 04 63 . 99107 Erfurt 

Thüringer Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Postfach 90 04 63 

99107 Erfurt 

 

www.tmbwk.de  

www.facebook.com/BildungTH  

www.x.com/BildungTH  

 

Adressen der Dienstgebäude  

www.BildungTH.de/kontakt 

 

Bankverbindung: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

BIC: HELADEFF820 

IBAN: DE14 8205 0000 3004 4441 41 

 

USt-IdNr.: DE356738386 

Leitweg-ID:  16900401-0001-63 

 

E-Mail-Adressen dienen im TMBWK nur 

dem Empfang einfacher Mitteilungen 

ohne Signatur und/oder Verschlüsse-

lung. Informationen zum Umgang mit Ihren Daten und zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung:  

https:/bildung.thueringen.de/datenschutz. Auf Wunsch wird Ihnen eine Papierfassung übersandt. 

Schulkonto 

Änderungen im Zahlungsverkehr, korrekte Angabe des Kontoinhabers 

erforderlich 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Kürze tritt eine grundsätzliche Änderung im Zahlungsverkehr ein, die im 

Zusammenhang mit der Führung des Schulkontos zu beachten ist. 

 

Ab dem 5. Oktober 2025 sind alle Zahlungsdienstleister verpflichtet, einen 

IBAN-Namensabgleich (VOP - Verification Of Payee) bei Zahlungen durch-

zuführen. Konkret bedeutet das, dass für alle Zahlungen (SEPA- und Echt-

zeitüberweisungen) geprüft wird, ob die angegebene IBAN und der Name 

des Zahlungsempfängers mit den von der Empfängerbank gespeicherten 

Kontodaten übereinstimmt. 

 

Über das Ergebnis der Prüfung erhält der Einzahler beim Online-Banking 

eine sofortige Rückmeldung. Der Einzahler muss dann aufgrund der Rück-

meldung entscheiden, ob die Überweisung ausgeführt oder ob sie storniert 

und korrigiert werden soll. Ein Sammelauftrag kann nach der Prüfung des 

Namens des Zahlungsempfängers nur vollständig autorisiert werden. Die 

Freigabe nur einzelner Zahlungen innerhalb eines Sammelauftrags ist nicht 

möglich. 

 

 

Was bedeutet das für Sie? 

 

Wenn Sie eine Überweisung durchführen, müssen IBAN und Name des Zah-

lungsempfängers genau übereinstimmen. Daher prüfen Sie bitte die Anga-

ben zum Zahlungsempfänger vor der Freigabe des Auftrags. 
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Als Empfänger einer Überweisung achten Sie bitte darauf, dass Ihre Einzah-

ler im Überweisungsauftrag den Namen angeben, unter dem Sie das Schul-

konto bei Ihrer Bank führen. Ein abweichender Name im Überweisungsauf-

trag kann dazu führen, dass Ihre Einzahler die Freigabe zur Ausführung der 

Überweisung nicht erteilen. 

 

 

Was sollten Sie tun? 

 

Bitte informieren Sie Ihre Einzahler rechtzeitig über den richtigen Empfänger-

namen, überprüfen und aktualisieren Sie die Angaben in den von Ihnen ge-

nutzten Vorlagen. 

 

Die Anlagen 4 und 6 der VV Schulkonten, welche diesem Schreiben beige-

fügt sind, wurden insofern in der Zeile „Zahlungsempfänger“ angepasst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Heike Wenk 

Dieses Dokument wurde elektronisch gezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

Anlagen 

Anlage 4 zu VV Schulkonten (neu) 

Anlage 6 zu VV Schulkonten (neu) 

 


